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Betreff 

Neufassung der Entgeltordnung der Sternwarten des Landkreises Nordsachsen 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen beschließt die beigefügte Neufassung der Entgeltord-

nung der Sternwarten des Landkreises Nordsachsen. 

 

 

 

 

Kai Emanuel 

Vorsitzender des Kreistages 



 

Seite 1 

 

Begründung zur Drucksache Nr. 4- 143/26 
Neufassung der Entgeltordnung der Sternwarten des Landkreises Nordsachsen 
 

Die Sternwarten des Landkreises Nordsachsen mit den Standorten in Eilenburg und Schkeuditz 

sind Betriebsbereiche des Eigenbetriebs Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen (EBBS). 

 

Die derzeit gültige 1. Änderung der Ordnung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Sternwarte Nordsachsen ist aus dem Jahr 2016. Seither hat es keine Anpassungen der Entgelte 

gegeben. 

 

Da der EBBS im Rahmen seiner Angebote und Leistungen seine Wirtschaftlichkeit regelmäßig 

prüfen muss, ist es erforderlich, dass die Entgelte aufgrund gestiegener Personal- und Sachkos-

ten anzupassen sind. Eine Änderung in den Textpassagen der Entgeltordnung findet nicht statt. 

Die Neufassung der Entgeltordnung der Sternwarten des Landkreises Nordsachsen ist gemäß An-

lage 1 Bestandteil des Beschlusses. 

 

Die Erhöhung der Entgelte soll in einem vertretbaren Rahmen stattfinden. Dennoch wird auf-

grund der Anzahl an Teilnehmenden von Veranstaltungen in den Sternwarten eine Steigerung 

der Umsatzerlöse im Jahr 2026 von ca. 76% erwartet, was einer erwarteten Steigerung für den 

Kostendeckungsgrad von derzeit 13% auf 22% zur Folge haben wird. 

 

Die beiliegende Synopse (vgl. Anlage 3) vergleicht die bisherigen Entgelte mit der neuen Ent-

geltordnung und gibt einen Rückblick der Wirtschaftlichkeit der Sternwarten von 2019 bis 2024. 

 

 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

Anlage 1 –  Neufassung der Entgeltordnung der Sternwarten des Landkreises Nordsachsen 

Anlage 2 – alte Fassung aus 2016 – 1. Änderung der Ordnung über die Erhebung von Benut-

zungsgebühren für die Sternwarte Nordsachsen  

Anlage 3 –  Synopse mit Vergleich alt-neu 
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